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Spezialität 

§ 41e. (1) Eine Person, die nach den Bestimmungen dieses Abschnitts zur Vollstreckung der über sie 
im Ausstellungsstaat verhängten Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden 
Maßnahme an Österreich überstellt wurde, darf vorbehaltlich des Abs. 2 wegen einer vor ihrer 
Überstellung begangenen anderen Handlung als derjenigen, die der Überstellung zugrunde liegt, weder 
verfolgt noch verurteilt noch der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahme unterworfen werden. 

(2) Die Spezialität der Überstellung findet keine Anwendung, wenn 

 1. der Verurteilte innerhalb von 45 Tagen nach seiner endgültigen Freilassung das Gebiet der 
Republik Österreich nicht verlassen hat, obwohl er es verlassen konnte und durfte; 

 2. der Verurteilte das Gebiet der Republik Österreich verlassen hat und freiwillig zurückkehrt oder 
aus einem dritten Staat rechtmäßig zurückgebracht wird; 

 3. die zu verfolgende Tat weder mit Freiheitsstrafe noch mit einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahme bedroht ist oder die Strafverfolgung nicht zur 
Anwendung einer die persönliche Freiheit beschränkenden Maßnahme führt; 

 4. gegen den Verurteilten eine nicht mit Freiheitsentziehung verbundene Strafe oder Maßnahme, 
insbesondere eine Geldstrafe oder eine vermögensrechtliche Anordnung, vollstreckt wird, selbst 
wenn diese Vollstreckung, insbesondere durch den Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe, zu einer 
Einschränkung der persönlichen Freiheit führt; 
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 5. der Verurteilte der Überstellung zugestimmt hat; 

 6. der Verurteilte nach der Überstellung ausdrücklich auf die Beachtung des Grundsatzes der 
Spezialität verzichtet; oder 

 7. die zuständige Behörde des Ausstellungsstaats der Verfolgung, Verurteilung oder Vollstreckung 
der Freiheitsstrafe oder der mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahme 
zustimmt. 

(3) Der Verzicht auf die Beachtung des Grundsatzes der Spezialität nach Abs. 1 Z 6 ist nur wirksam, 
wenn er vom Verurteilten gerichtlich zu Protokoll gegeben wird. Dabei ist dieser über die Wirkungen des 
Verzichts zu belehren und darauf hinzuweisen, dass es ihm freistehe, sich zuvor mit einem Verteidiger zu 
verständigen. 

(4) Das Ersuchen um Zustimmung nach Abs. 1 Z 7, dem vorbehaltlich der Bestimmung des § 30 
Abs. 3 eine Übersetzung in die oder eine der Amtssprachen des Vollstreckungsstaats anzuschließen ist, 
hat die in Betracht kommenden Angaben eines Europäischen Haftbefehls nach Anhang II zu enthalten. 
Es kann mit dem Hinweis versehen werden, dass die Zustimmung als erteilt angenommen wird, wenn die 
zuständige Behörde des Ausstellungsstaats nicht binnen 30 Tagen nach Eingang des Ersuchens eine 
Entscheidung oder sonstige Antwort übermittelt. 

Zuletzt aktualisiert am 

31.10.2025 

Gesetzesnummer 

20003339 

Dokumentnummer 

NOR40134724 


